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Neubeginn für das nepalische VolKr
- Eine kritische Analyse der neuen nepalischen Verfassung

llach fast drei ig Jahren der Lffierdrückung durch das Panchayat-Systen hatte sich das
nepalische VoIk ir Frähjahr 1990 unter gro en Opfern ertoben. Als sich Anfang April der
urnrJt des Volkes gegen die Person des Königs selber zu riclrten begann, lenkte diesen ein
und naln Vertandlungen nit den Fü]rern der den Volksaufstand organisierenden venbotenen
Parteien auf. Das Ergebnis var die Auflösung des Panchayat-Systems und die Einsetzung
einen tlbergangsregienr.rng. Diese enste Parteienregierung seit 1tl6o randte sich nit dm
Versprechen an das Volk, innerhalb von drei lbnaten eine neue, dmkratische Verfassung
zu schaffen und innertalb eines Jahres freie und allgenreine Parlmentsyahlen durchzufüh-
ren (sie sind für Anfang ltai geptant).

Die Verfassungskmnlssion schloß ihre Arbeit im August
ab; am Io. Septenber kan es zur offizlellen ubergabe
des Verfassungsentwurfs an Könlg Birendra. Dleser
relchte den Entwurf soglelch an Premlermlnlster Krlshna
Prasad Bhattarai weiter und forderte diesen auf, thn
mit allen polltlschen Parteien elngehend auszudlsku-
tleren und mlt eventuellen Veränderungen versehen ihm
wledervorzulegen. Der Hlntergedanke dabei war slcher-
Iich, auch dle konservativen Kräfte des Panchayat-
Systems zu betelllgn, dle slch znischenzeltllch ln
elnigen neuen Parteien formlert hatten. Glelchzeitlg
erhoben aber auch llnke Randgruppen, denen der Verfas-
sungsentwurf nlcht weit genug glng, und elnige sezes-
sionistische Gruppen thre Stirne. Dem Palastumfeld
konnte das Auf und-Ab der poJ.ltischen Stirmung ln den
folgenden l{ochen nur recht sein. Erst Anfang Oktober
entschloß sich der Ministerrat, elne dreiköpfige Kon-
mlsslon aus den eigenen Relhen zu bilden, nelche dem
Verfassr.ngsentwurf seine endgültige Form gab, dle dem
Palast offenslchtllch nicht genefm war. Anders ist es
nlcht zu erklären, daß die Promulgierung der neuen
Verfassung durch den Könlg lrmer wieder hi.nausgescho-
ben und am 21. Oktober gar eln Gegenentwurf des Pa-
lastes herausgegeben wurde, der kaun noch Ahnlichkeit
mlt dem eigentlichen Verfassungsentwurf hatte md eher
an die alte Panchayat-Verfassung erinnerte. Demonstra-
tlonen, Arbeitsniederlegungen wrd Schließungen der Ge-
schäfte in weiten Teilen des Landes, besonders aber in
den städtischen Gebleten, waren die Antwort des Vol-
kes. Erst dann lenkte Könlg Birendra ein und promul-
gierte die Verfassung am 9. November in der ifm vom
Ministerrat vorgeJ.egten Forn.

l-latten insbesondere die linken Gruppen der Verfassung
mit ziemlichem Argwohn entgegengesehen, so äußerten
slch fast alle Parteien nach der Pronulgierung zufrle-
den und zuversichtllch. rrEntgegen allen Erwartungen
lst die Verfassung in thren Grundlagen demokratisch.
Sie läßt dem nepalischen Volk ausreichend Raum, für
neltergehende demokratische l{erte und l,bnschenrechte
zu kämpfen", äußerte Prakash Kafle, der Generalsekre-
tär des rForuns for Protectlon of Flrnan Rlghts'
(FFnn). Hler komnt elnerseits dle deutliche Erlelch-
terung des nepalisehen Vol.kes zrm Ausdruck, anderer-

seits aber nlrd auch herausgestelJ.t, daß dle Verfas-
sung ln ihrer heutlgen Form noch in vielen Dingen
verbesserrngsbedürftlg lst.

Vergleicht man die neue Verfassmg mlt den Verfassm-
gen früherer Jahre, lnsbesondere mit der 1962 prmrul-
glerten Panchayat-Verfassung, die lm Laufe @r Jahre
drel größere Veränderungen erfahren hatte, so kann man
Jetzt in l,lepal durchaus von elnem demokratlschen
Staatsresen sprechen: Die Souveränität llegt beim
Volk; die Exekutive rlrd vom Kthig rnd einem Mlnister-
rat ausgeübt, nobei der Könlg Jedoch für alle seine
Flandlungen der Zustlrmmg durch den l,linlsterrat be-
darf; es rlrd eln Zweikarmerparlarnent geben, nobel tm
Repräsentantenhaus nur noch gaählte Vertreter des
Volkes sitzen werdenl schlleßllch rird es eln unabhän-
gles Justlzwesen geben.

Besonders markant ist bereits dle Präanbel der neuen
Verfassung. Hler wird zrar gesagt, daß dle Verfassung
vom Kihlg promulgiert nlrd - das war aufgrund der noch
gültigen Panchayat-Verfassung, nach der dle Souveränl-
tät in der Person des Känlgs ruhte, nlcht anders
machbar -, aber während die früheren nepalischen
Verfassungen selbstherrl.ich vom Könlg dem Volk verlie-
hen, Ja, besser gesagt, diktiert wurden, rückt nm
ganz klar der Volkswille in den Mlttelpunkt. Es nlrd
betont, daß dle Souveränltät ln den Händen des Volkes
llegt. Das nepalische VoIk habe durch die Jihgste
VoJ.ksbewegr-nrg seln Verlangen nach Verfassmgsänderwr-
gen zun Ausdruck gebracht. Dle neue Verfassung sei
durch dle größtmögliche Beteillgng des nepallschen
Volkes zustande gekumen. Das Errachsenenrahlrecht,
eln parlamentarisches Regierungssystem, dle konstltu-
tlonelle Monarchle und die Vlelparteiendemokratle rer-
den als Eckpfeiler der neuen Verfassung hervorgehoben.
Das alles soll slch auf der Grundlage von Frelheit md
Gleichhelt aller nepallschen Bürger vollzlehen und
durch eln unabhärfgiges rnd konpetentes .lustlaesen
abgeslchert werden. SchlleßIlch betont Könlg Birendra,
daß er dle 'Cmstitutlon of the Klngdon of lGpalr auf
Anraten und mlt Zustinnung des Mlnisterrates prmul-
giert und ln Kraft setzt. Klarer kann die Person des
Känigs nicht in den Hlntergrtnd treten.
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Teil 1
Im TeiI I der Verfassurng (Artlkel I bis 7) werden
einige grundlegende Definitionen festgelegt, die ln
ähnlicher lrleise auch in dgr Panchayat-Verfassung zu
finden waren. Sie kJ.ingen nun jedoch deutlich anders.
So definiert Artikel 2 die Nation: rrDas nepalische
VoIk, welches geeint ist durch das Band gemeinsamer
Ziele und das Vertrauen in die l.habhängigkeit md
Integrität der Nation, unabhängig von Reli.gion, Rasse,
Kaste oder ethnischer Gruppe, stellt in seiner Gesamt-
heit die Nation dar." In diesem Zusarmenhang wurde ln
der Panchayat-Verfassung (Artikel 2) noch die Verbun-
denheit zur Krone als das gemeinsame, einigende Band
der nepalischen Nation bezeichnet.

Artikel 3 sagt ganz eindeutlg, ln u,essen Händen dle
Souveränität liegt: "Die Souveränität tbpals steht dem
nepalischen VoIk zu und wlrd Ln lhereinstirmung rnlt
den Vorkehrungen der Verfassung ausgeübt." Hierzu
errähnte die Panchayat-Verfassung in der Präarnbel, daB
der Känig tradltions- und verfasstngsgemäß die souve-
räne i,tacht ausübt. thd noch deutlicher hatte es in
Artikel 2o Abs. 2 geheißen, daB die Souveränität in
den Händen Seiner fhJestät liege. In diesem Pmkt ist
nohl der entscheldendste Elnschnitt ln der neuen Ver-
fassung zu sehen.

Die Definitloo des Känigreichs in Artikel 4 Abs. I ist
eine wörtliche l.bernafme und Erreiterung des entspre-
chenden Artikels f der Panchayat-Verfasswrg: rl€pal.

ist ein multiethnisches, vlelsprachliches, demokrati-
sches, unabhängiges, mtellbares, souveränes, hindu-
lstisches und konstitutionell-monarchisches Kihig-
reich." Der Begrlff 'rmonarchisch, wurde ln |tkonstitu-

tionel.I-monarchlsch[ abgewandelt ; neu hinzugekomen
sind die Begriffe Imlltiethnischr', rrvieJ.-sprachlich"

und rrdemokratisch", aLso alLesamt Aspekte, welche lm
Verlauf der Oemokratleberegung vun FrühJahr I99o r.lnd
auch in den Folgemonaten so betont worden waren. Nlcht
entsprochen wurde Jedoch der so vehement vorgetragenen
Forderung einer Abkehr vom Hlndustaat. Bis zuletzt
hatten die nicht-hindulstischen Bevölkerungsgruppen,
die etwa ein Drittel der Gesamtbevölkerung ausmachen -
die hlndu-staatlichen Statistiken sprechen hier irre-
führend von über 9o Prozent Hindus -, aber auch dle
Linken irmer wieder einen säkularen Staat gefordert.
Es bleibt zu befürchten, daß däs Zugeständnis an die
nirtschaftlich, sozial und politlsch clorninierende Hin-
duschicht, welches mit dem Einleitungsartlkel 4 über
alLe anderen Aussagen der Verfassung gesetzt wurde,
die Fortsezung der Diskriminierung nicht-hinduisti-
scher Ethnien garantlert. t.Jie kann man in Artikel ll
von der Gleichheit aller Bürger reden, wenn man zuvor
in Artikel 4 den Staat als einen hinduistlschen dekla-
riert hat? Hiermit werden nicht nur die Religion son-
dern auch das hindulstische Gesellschaftsgefüge, die
hinduistischen l{erte, die hinduistische Denk- und
Lebensweise und die hindulstische Politik als staat-
lich verbindlich festgeschrieben.

In ähnllcher lrleise ist Artikel 6 der Verfassung zu
nerten, welcher das Nepall, also die Sprache der doml-
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nierenden Hinduschicht, a1s National- und Antssprache
festschreibt. Daß man die melstgesprochene Sprache
Nepals a1s Amtssprache festlegt, mag Ja noch elnleuch-
ten, daß man diese Sprache aber weiterhin - nle schon
in Artikel 4 der Panchayat-Verfassung - zur tltational-
sprache erkl.ärt, muß als eln neiteres Zugeständnls an
die führenden Brahmanen- und Chetrikreise des Landes
verstanden nerden. Da dlent Abs. 2 des Artikels 6 der
Verfassung, wonach alle ilibrigen Sprachen, die in den
unterschiedlichen Gegenden Nepals als l.futtersprache
gesprochen vrerden, als "Sprachen der Nation" bezeich-
net werden, wohl eher der Beruhigung der größere
Rechte und eine Uahrung ihrer Kultur fordernden ethni-
schen Gruppen.

TeiI 2
Teil 2 (Artlkel 8 bis lo) der neuen Verfassung behan-
delt das Recht auf Staatsbürgerschaft. Die Artikel
bringen keire wesentlichen Veränderungen gegenijber den
Artlkeln 7 und I der Panchayat-Verfassung. Neuerungen
sind das Recht auf hJleclereinbürgerung von gebürtigen
l€pali, die zwlschenzeltlich eine andere Staatsbür-
gerschaft angenoflmen haben sonle die Einbürgerung von
Nachkqmen nepalischer Eltern. t{arkant ist hier Jedoch
die beibehaltene Benachtelligung nepalischer Frauen,
die wlederum ln krassem Gegensatz zurn Gleichheits-
grundsatz des Artikels lI steht: Die Ehepartnerlnnen
nepalischer Männer können urnrittelbar nach ihrer
Eheschlleßung elngebürgert werden, den Ehepartnern
nepalischer Frauen Jedoch ist dleses Recht verwehrt.

Teil 3
Besonders lobend sind die in Tell I (Artlkel lI bis 2l)
geregelten Grundrechte zu erwähnen, die sich weitest-
gehend mlt unserem westllch-demokratischen Rechts-
grundsatz decken, wenn da nicht dle vereinzelten l{lder-
sprüche mit anderen Artikeln der Verfassung wären, auf
die schon vemiesen nurde. Auffallend ist nicht mehr
Iänger von Pflichten und Rechten der Bürger dle Rede.
Artikel II der neuen Verfassung betont dle Glelchheit
aller Bürger vor dem Gesetz, unabhänglg von Religion,
Rasse, Geschlecht, Kaste, Volksstanm oder ldeologie.
Abgesehen von dem Begriff der 'rldeologie" - damaLs
wurde Ja nur die Panchayat-Ideologle gedutdet - deckt
slch dies mit der Aussage des entsprechenden Artikels
lo der Panchayat-Verfassung. Dieser war aber nicht
mehr als eine bloße FIoskeI, da die im Begriff ilHindu-

Staatrr verankerte soziale und wirtschaftliche Gesell-
schaftsschichtung Vorrang vor aller Gleichheit hatte.
Es bleibt zu befürchten, daß sich daran nicht viel
ändern wird, da Nepal neiterhin ein hindulstischer
Staat bleibt. Da dürften weder Gesetzesvorkehrungen
zun Schutz der Interessen der Frauen, Kinder, alten
I'lenschen, der körperllch und gelstig Behinderten und
der wlrtschaftllch, sozlal und blldungsmäßlg rückstän-
digen Klassen (Abs. 3) noch das formelle Verbot der
Unberührbarkelt mit allen seinen Nebenaspekten (Abs.
4) etnas bewirken.

Artlkel 12 beinhaltet nebän dem sehr zu begrüßenden
Verbot der Todesstrafe eine ganze Reihe bisher in
l'lepal durchaus nicht selbstverständlicher oersönlicher
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Freiheitsrechte: Gedanken- und Redefreiheit, Versarm-
lungsfrelhelt, Freiheit zur Blldung von Gqrerkschaften
und Vereinen, Freizüglgkelt und Niederlassungsfreiheit
innerhalb Nepals sorle das Recht auf freie Berufsnahl.
Besonders erfreulich lst die vöIllge Presse- und Publi-
kationsfreiheit, welche d.rrch Artlkel 13 garantlert
wird. Hatten doch gerade die Journalisten und Schrift-
steller im Panchayat-lbpal. sehr unter der Zensur zu
leiden.

Auch hlnsichtlich des Schutzes des Einzelnen bei der
Aruendung des Strafprozeßrechts paßt sich l€pal mit den
Artikeln 14 und 15 ganz clen internationalen fbnschen-
rechtsstatuten an: Nlemand darf für eine Tat bestraft
werden, die zum Zeitpunkt der Tat nlcht strafbar war.
Niemand darf über das zun Zeitpunkt der Tat gesetz-
liche vorgeschrlebene Strafmaß hlnaus bestraft werden
(Artikel 14 Abs. l). Niernand darf für eln und dleselbe
Tat mehr als eirmal bestraft werden (Abs. 2). Nlemand
darf gezwungen werden, gegen sich selbst auszusagen
(Abs. l). Ni.emand darf in der l..Frtersuchungshaft körper-
lich oder psychisch gefoltert $erden, noch darf er in
grausamer, urrnenschlicher oder erniedrlgender lJeise
behandelt werden. Jeder, der so behandelt tird hat
einen Anspruch auf Entschädigung, der gesetzlich zu
regeln ist (Abs. 4). Niemand darf lnhaftlert werden,
ohne daß er zun frühest möglichen Zeitpunkt über die
Gründe hierzu informiert wird. Jeder hat das Recht auf
frei wähLbaren Rechtsbeistand (Abs. 5). Jeder Verhaf-
tete muB innerhalb vo 24 Stunden nach seiner Verhaf-
tung einem Richter vorgeführt werden (ausschließlich
des Reiseweges vom Ort der Verhaftung zum Richter) und
darf ohne richterllche Anordnung über diesen Zeitraln
hinaus nicht in Haft gehalten werden (Abs. 5). Schließ-
lich besagt Artikel 15, daß niemand ohne Vorliegen
ausreichender Gründe in Vorbeugehaft genonmen werden
darf. Solche Gründe sind eine Bedrohung der Souveränl-
tät, der Ruhe, der Unteilbarkeit oder des öffentlichen
Friedens und der 0rdnung des Königreichs Nepal (Abs. I).

Weitere garantierte Grundrechte sind das Recht auf
Informatlon über alle Angelegenheiten von öffentllcher
Bedeutung (Artikel 15), das Recht auf Eigenturn (Arti-
keL 17), das Recht gegen Exll ierung (Artikel 2l), das
Recht auf Privatsphäre'(Artikel 22) swle das Recht
auf konstitutionelle Rechtsmittel (Artlkel 2l).

Während alle diese genannten Grundrechte ohne Ein-
schränkung zu begrüßen sind, unterliegen die Artikel
I8 bis 2o der neuen Verfassung wiederun der Einschrän-
kung durch das Prinzip des Hindu-Staats. So billigt
Artikel 18 zwar jeder im Königreich Nepal lebenden
BevöJ.kerungsgruppe das Recht zu, ihre eigene Sprache,
Schrift und Kultur zu erhalten und zu fördern (Abs. I)
sowie Schulen zur BiLclungsvermittlung in der lfutter-
sprache ihrer Kinder zu errichten (Abs. 2), es bleibt
jedoch fraglich, welcher Wert einem derartigen Frei-
heitsrecht lm Hindu-Staat Nepal zukormt. Uelche Zu-
kunft haben Kinder, die ln ihrer eigenen Kultur und
Sprache erzogen wurden in elner Welt, in der nur die
Hlndunerte zählen. llepal bekennt slch mit selner neuen
Verfassung zv{ar zum Vlelvölkerstaat, doch ist dieses

Bekenntnls ein haLbherziges; nach wle vor rird die
domlnierencle Volksgruppe staatsrechtlich bevorzugt.

Auch Artikel 19 ist vor dlesem Hintergrund zu sehen.
Es handelt sich dabei m eine fast wöril.lche tbernafrne
des Artikels 14 der Panchayat-Verfassung: Jeder hat
das Recht, slch zu der Religlon zu bekennen und die
ReLiglon zu praktlzieren, die er ererbt hat, in tber-
elnstimnung mlt den traditionellen Praktiken. Mlssio-
nierung ist ebenso verboten wie der frelwllllge [.ber-
tritt zu einer anderen Religionsgemeinschaft. Dies
entsprlcht ganz dem hinduistischen Verständnls von .-

Rellglon. Das t.{ort für Rellglon im l,lepall ist 'drarma'.

Dharma lst lm Hlnduisrnus elne religlös-soziale Ver-
pflichtung, ln die der elnzelne hlneingeboren wird,
die er zu erfüllen hat, aus der es kein Entrlnnen
gibt. Eine Lockerung der blsherigen Rechtspraxis
bringt Jedoch Abs. 2 des Artlkels 19, welcher Jeder
Konfesslon das Recht zu unabhänglgem Bestehen und
zur Verwaltung und zun Schutz ihrer rellglösen plätze
zugesteht. Hieraus schöpfen lnsbesondere nepallsche
Chrlsten und l,toslems die Hoffnung auf eine freiere
Entfaltung ihrer Rellglonssphäre.

Schließlich verbietet Artlkel 2l l,tenschenhandel, Skla-
vetei, Lelbeigenschaft und Zwangsarbelt in Jeglicher

Dle neue nepalische Verfassung garantlert
Pressefreiheit (Foto: l{alter Ke1ler)
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llird dernächst auch ausbeuterlsche Kinderarbelt - wle hler in der Tepplchlndustrle - vetboten
rerden? (Foto: tlalter Keller)

seln, die Verfassung zu pflegen und zu schützen und
dabel d1e besten Interessen und den Fortschrltt des
nepalischen Volkes irn Auge zu haben (Abs. l). Hler
wlrd der Könlg wortwörtllch an dle Verfassung gebun-
den; er rlrd zum konstltutlonellen l,lonarchen. Der
alles entscheldende Satz der Panehayat-Verfassung
(Artikel 2o Abs. 2), 'rOie Souveränltät lllepals ruht in
seiner l{aJestät, und alle },|acht, exekutlv, leglslatlv
und Judlkattv, gehen vom König ausrr, flurde ersatzlos
gestrichen.

Dle folgenden Artlkel beschäftigen slch mlt formellen
Aspekten des Könlgsamtes wie der Thronfolge (Artikel

28), den Ausgaben und Privilegien des Könlgs und sel-
ner Familie (Artikel 29), det Steuerfrelheit selnes
Einkcnnens md der thantastbarkeit seines Besltzes
(Artikel 5o), seiner Juristlschen unantastbarkeit (Ar-

tlkel fl) sorie der Regelung von Vertretung und Regent-
schaft (Artlkel f2).

Teit 6
TeiI 6, in der Panchayat-Verfassung dem Staatsrat (RaJ

Sabha) geniüret, betrifft in der neuen Verfassung den
RaJ Parlshad. Schon von der Zusarmensetzung her ent-
spricht dleser wohl ganz dem früheren RaJ Sabha. Ilrn
gehören neben staatllchen und hlnduistischen und mill-
tärischen llürdenträgern Vertraute und Nmlnlerte des
Königs an. Diesem RaJ Parlshad kormen Iedlgllch lm
Falle des Todes, der Abdankung oder der Regierungsun-
fähigkelt des Könlgs besondere Frnktlonen zu, die von
der Verfassung (Artlkel !g) geregelt rerden. Dle fbt-
nendigkeit elnes derartlgen Staatsrates in elnem demo-
kratlschen l{epal wlrd von linken polltlschen Gruppen
sehr bezweifelt.

Form (Abs. l). Kin@r dürfen nlcht in Fabriken, Mlnen
oder bel ähnlich gefährlichen Arbeiten beschäftlgt
rerden (Abs. 2). tln alle Fornen rnenschllcher thter-
dribkung und Ausbeutung ln tlepal auszunerzen, würde es
elner grunclsätzlichen tlnräIzung des GesellschaftsgefÜ-
ges bedtirfen. Es ist allerdlngs stark zu bezweifeln'
daß sich dlese Veränderung in näherer Zukunft vollzle-
hen nlrd, hat man doeh das bestehende System durch clen
Fortbestand des Hlnclustaates gesichert. Es wlrd sich
also am Schlcksal der niedrlgen Kasten, der ethnlschen
Gruppen, der landlosen Bauern und der Frauen nlcht
vlel. ändern. Es blelbt ledlglich die Hoffnung' daß der
selt vielen Jahren florlerende und vom Panchayat-
System geduldete Handel m1t Kindern, lnsbesondere
Mädchen, ln Zukunft stärker unterbunden wlrd. ü der
Artlkel 2l aber dem Schutz der Klnder in ausrelchendem
l,taße gereeht rird, renn er ledigllch ihre Beschäftl-
gung bei gefährllchen Arbelten- untersagt, mrß bezwel-
felt rerden.

Teil 5
Der Person des Königs lst Tell 5 der Verfassung (Artl-

keL 27 bts 3l) gwidnet. b{le bisher ist mlt den }lorten
t'Selne l,{aJestät" der regierende Könlg gemeint, der eln
Nachkmrne des Großkijnigs Prlthvinarayan Shah und Anhän-
ger der arischen Kultur und der Hindu-Rellglon seln
rnrß (Abs. f). Der Könlg wlrd als das Synüol der nepali-
schen Natlon und der Einhelt des nepallschen Volkes
bezelchnet (Abs. 2). Elne ähnllch Iautende Funktlon
des Könlgs f,ar in der Panchayat-Verfassung in Artlkel
2 Abs. I noch an den Anfang der ganzen Verfassung
gesetzt rorden. Hierin lst elne unterschiedliche'
reallstlschere t{ertung der Person des Könlgs zu sehen.
Es solt nun dle vorrangige Aufgabe Seiner MaJestät
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Teil 7 bis 11
Die Telle 7 bts ll (Artikel 15 bis 96) der Verfassr.ng
behandeln die Exekutlve, Leglslatlve und Jurisdiktion.
Im Panchayat-tbpal ruhte alle diese lllacht ln der Person
des Königs. Auch ln der neuen Verfassung hat man slch
gescheut, den Könlg aus &r aktiven Politlk herauszu-
lassen. So heißt es in Artikel 15 Abs.l: rrDle exeku-
tive [tacht des Königreichs i€pal soll entsprechend
dieser Verfassung und anderer Gesetze in den Händen
Selner l''laJestät und des Minlsterrats llegen.I Aller-
dlngs wlrd glelch lm nächsten Absatz dle l.tachttellung
znischen diesen belden Organen der Verfassung zugun-
sten des Minlsterrats konkretisiert, wenn es helßt:
"Außer in den FäIlen, in denen dlese Verfass.ng die
Ausübung selner t,lacht ausschließllch dem Könlg zuge-
steht, soll Selne ttaJestät seine t'{racht nur auf Anraten
und mit Zustlrmung des Minlsterrats ausüben. Solche
Beratung und Zustlrrnrng sollen lfm durch den Premler-
minister übermlttelt ierden.rr LJnd Abs. ! geht sogar
noch darüber hlnaus, renn es helßt: "Dle Verantwortung
zum Erlaß allgemelner Verordnungen und dle Kontrolle
und Lenkung der VerwaLtung des Könlgreichs Nepal sollen
entsprechend dieser Verfassung und anderer Gesetze ln
den Händen des Mlnisterrates liegen.. Hler wird deut-
lich, der Könlg wlrd nur noch formell an der Macht
betelligt; dle eigentlichen Fäden werden vcrn Mlnister-
rat gezogen.

Zwar lst die BiLdung des Mlnlsterrates die Aufgabe des
Königs, nie es sich Ja auch für elnen Hlndu-Herrscher
gehört, Jedoch sind dem Könlg dabel durch Artlkel f6
die Hände gebunden. Er lst gehalten, den Führer der
stärksten Partel {es Repräsentantenhauses zum Premier-
minister zu ernennen; die übrlgen Mlnlster hat er auf
Vorschlag dleses Premlermlnisters aus den Reihen der

Parlamentsabgeordneten zu ernennen. tfrd dleser l,ltnl-
sterrat rlrd dann nlcht dern Könlg smcbrn dsn Reprä-
sentantenhaus geger{ber verantrortllci seln. Bezeich-
nend ist ln diesan Zusarmenhang auch, daß dle Mlnlster
ntcht mehr als 'rMinister Selner ltaJestät'bezetcfnet
rierden. tlach rie vor rlrd es zur thterstützrng der
Mlnlster Staats- und Assistenznlnlster geben.

Auch dle leglslatlve l{acht hat man dem Käntg nlcht
ganz nelmn wollen. So besagt Artlkel 44: oEs soll
eine Legislatur geben, dle Parlment genannt rlrd. Sle
soll bestehen aus Seiner flaJestät und zrel Häusern des
Parlaments, nämllch dan Repräsentantenhaus (Prattnldürl
Sabha) und der l,latlonalversanmlung (Rastrlya Sabha).n
Für einen Zeitraum von fünf Jahren rerden 2o5 Abgeord-
nete in direkter gehelmer l{ahl von der iiüer actrtzehn-
Jährlgen Bevölkerung des Landes ln das Repräsentanten-
haus gaählt f,erden. In dlesen rird es kelne vmr Kihig
nmlnierten Abgeordneten rnhr geben, rnd dle machten
blsher lrnerhln 2o Prozent aus. Stärker lst da der Kö-
nlg an der Zusarmensetzung des sechzlgköpflgen Rastrtya
Sabha betelllgt. Hler darf er lnrnerhln zehn Mltglle@r
nomlnleren, f5 nerden vom Pratiniddtri Sabha gerählt,
darunter mindestens drei Frauen. Die übrlgen fünfzehn
Mltglieder des Rastriya Sabha setzen sich aus Jerells
drel Vertretern der fünf Entwicklungsreglonen des
Landes zusammen, dle von elnem l{ahlgremlurn der lokalen
Verwaltungsebenen gerählt werden. AIle zrel Jahre rird
ein Drittel der Mitglleder des Rastrlya Sabha für
einen Zeltraun von sechs Jahren neu geeählt.

Ausgeschlossen von Jeglicher Krltlk seitens des Parla-
mentes bleibt die Person des Könlgs, der Könlgln r.nd
des Thronfolgers. Dles schlleßt Jedoch nlcht dle Krl-
tik an der Regierung Seiner l{aJestät aus. In Artlkel

t{as brlngt die neue Verfassung den Arrnen und Obdachlosen? Hier Straßenkinder Kathmandus vor dem
Lufthansa-Büro ln Kathmandu (Foto: lialter Keller)
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59 rlrd die Regierung gegen(her dem Repräsentantenhaus
ln die Verantrortung (Fzo(pn. "Der Premlerminlster
kann lm Verlauf seiner Amtszeltr iann lmpr er der
tGinrng lst, daß es für thn notrendlg oder angebracht
lst, eine Vertrauensabstinmlng von den Mltglledern des
Repräsentantenhauses zu erhaltenr eine entsprechende
Resolutlon erlassentr (Abs. f). ,Falls mlndestens eln
Viertel der Mitglieder des Repräsentantenhauses dies
rünscht, kann ln schriftllcher Form einen MiBtrauens-
antrag gegen den Premlerminister gestellt urerden. In
einer Sltzungsperlode sollte Jedoch nur eln derartlger
Antrag gestellt rerdenrr (Abs. 2). Die Entscheidung
über Anträge gemäß Abs. I oder Abs. 2 bedarf der
l'lehrhelt der Gesamtmltglleder des Hauses (Abs. l).
Nach Artlkel 56 Abs. 2 dafi das Parlament slch auch
nicht ln laufende Gerichtsverfahren eirrnlschenr noch
darf es Richter Hegen der AusÜbung threr richterllchen
Pfllchten zur Verantnortung zlehen (Artlkel 56 Abs. l).

Entsprechend den Vorschriften der Verfassung soll in
belden Häusern völllge Redefreihelt herrschen. Kein
Mitglled soll für selne l',lelnungsäuBerung oder Stirmab-
gabe ln den Häusern verhaftet oder gerichtlich ver-
folgt werden (Artikel 6I Abs. f). Gemäß Artikel 68
Abs. I können Gesetze in beiden Häusern des Parlamen-
tes eingebracht werden, Haushaltsgesetze Jedoch nur im
Repräsentantenhaus. l-laushaltsgesetze und Gesetze be-
treffend der 'Royal llepal Army' und der rArmed Police
Force' dürfen nur als Reglerr.rngsgesetze eingebracht
rerden. Jede Anderung dieser Gesetze bedarf der vorhe-
rigen Zustimung durch Seine l''laJestät (Arttkel 68
Abs. 2). Hier lst man nohl in Hinsicht auf den sich
selt tbnaten abzelchnenden Konflikt iber die Zuord-
nungsfrage von Mllitär und Pollzel einen Kolpromlß
eingegangen.

Ansonsten trerden nach Artlkel 7l alle Gesetzesvorlagen
mlt der unterschrlft und dem Siegel Seiner }laJestät
rechtskräftlg. Der Könlg kann die unterschrift verwel-
gern und die Gesetzesvorlage an das Flaus des Parlaren-
tes zurlickreichen, welches sie eingebraeht hat. In
einer gemeinsamen Sltzung beider Häuser ist dann das
Gesetz endgültlg zu verabschleden und vom Könlg lnner-
halb von 3o Tagen zu unterzelchnen.

|€pal wlrd ln Zukunft endllch eine unabhängige Ge-
richtsbarkeitbesltzen, die ganz nach den internationa-
]en ttaßstäben des Rechtsdenkens ausgerlchtet ist. An
der Spltze des dreistuflgen Gerlchtsresens steht der
fterste Gerlchtshof. Ledlglich der Milttärgerichtshof
ist nach Artikel 86 von dieser Hlerarchie ausgeschlos-
sen. Der Hauptrichter des (bersten Gerlchtshofes lst
von König auf Vorschlag des rConstltutional Council' -

diesem gehören gemäB Artikel Il7 neben dem Premierml-
nlster der oberste Rlchter, der Sprecher des Repräsen-
tantenhauses, der Vorsltzende des Natlonalrates und
der Oppositionsführer lm Repräsentantenhaus an - für
elnen Zeitraun von sleben Jahren zu ernennen, dle
übrigen Richter des (bersten Ccrlchtshofes auf Vor-
sc*rlag des 'Judlcial Council', dem neben dem l-laupt-
richter des Obersten Gerichtshofes der .trtstlzminister'
die belden ältesten Richter des 6ersten Gerichtshofes
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und ein vom König zu bestlmender renomierter Jurlst
angehören. Für dte übrigen Angelegenhelten des Justlz-
resens zeichnet eine rJr.rdiclal Service Csrmissionl
verantrortlich (Artikel 94). Jedermann hat das Recht,
zur lherprüfung der VerfassungsmäBlgkelt der Gesetze
den öersten Gerlchtshof anzurufen (Artikel 88).

hleltere Institutionen der Verfassung, die ln ähnlicher
blelse bereits aus der Panchayat-Verfassung bekannt
sind, sind die 'Abuse of Authorlty Investigatlon Com-
misslont, der rAudltor Generalr, dle rPublic Service
Cormissiont und dle rElection Ccnmisslonr, die aIIe-
samt vom Könlg auf Vorschlag des 'Constitutlonal

CounclLr zu ernennen slnd. Außerdem gibt es noch elnen
Generalstaatsanvralt, welchen der Köni.g auf Vorschlag
des Premlerministers ernennt.

Teil 17
Schließlich regelt TeiI 17 der Verfassung (Artikel ll2
bis lf4) dle Blldung polltischer Parteien. Dleses wich-
tlge Instrunent demokratlscher l,lelnungsblldung und
Interessenvertretung, das so lange Jahre ln l,lepal
verboten rrar, wird nun von der Verfassung ausdrückllch
garantlert. Von den Partelen nird ln Artikel llf
verlangt, daß sle sich an demokratlsche Nornen halten,
daß sich thre Amtsträger mlndestens alle fünf Jahre
elner hJahl unterziehen, und daß sle bel den blahlor zum
Repräsentantenhaus zu mlndestens fünf Prozent Frauen
als Kandidaten aufstellen. Es lst zu bedauern, daß der
Frauenantell nlcht höher angesetzt wurde und daß er
nicht auch für die unteren polltischen Ebenen verfas-
sungsnäßig festgelegt nurde. Sehr unstrltten ln Par-
telkrelsen ist die Regelung des Artikels Il3, wonach
elne Partei nur dann neiterhin anerkannt wird, renn
sle bei den l{ahlen zun Repräsentantenhaus mindestens
drei Prozent der Stlrmen erhält.

Der nohl meistkritislerte Artlkel der Verfassung lst
Artlkel ll5, welcher die Notstandsvollmachten behan-
delt. l{enn durch elne auswärtige Bedrohung, elnen
belaffneten Aufstand oder elne extreme wirtschaftllche
Notlage dle Souveränität und Integrität des König-
reichs l€pal oder die Slcherheit elnes Landesteiles
bedroht sind, kann der König, und znar er allein ohne
Hlnzuzlehlrng anderer Personen, den l,lotstand erklären.
Dlese Regelung war in der Panchayat-Verfassr"rng und
auch berelts in der Verfassung von 1959 ln ähnllcher
tJeise anzutreffen. Allzu tlef sltzt lm Bewußtseln des
Volkes noch die Erinnerung an den 15. Dezember 196o,
als der Vater des heutlgen Königs unter Mißbrauch
dleser l,lotstandsregelwrg seinen Staatsstreich von oben
durchflihrte und dle noch Junge Demokratle durch das
diktatorlsche Panchayat-Systen ersetzte. Da nutet es
nie eine Art Entschuldlgung an, daß man dem Könlg
weiterhin derartlge Vollmachten in die Hände gelegt
hat, wenn es lm Artlkel Il5 heißt, daß die Erklärung
des l{otstandes durch den König innerhalb von drei
lbnaten der Zustlnmung des Parlamentes mlt Zweidrlt-
telmehrheit bedarf.

Teil 20
Auch Tell 2o (Artlke} lI7 bts 127) enthält noch elnlge
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wlchtlge Regelmgen. Berelts emähnt wurde der ln
Artikel Il7 geregelte Constltutlonal Councll, dem die
Aufgabe zufällt, Vorschläge für die personelle Beset-
zung einer ganzen Reltre von in der Verfassung vorge-
schriebenen Posltlsren zu unterbreiten. Mit Artikel
ll8 wird dle nepalische Armee der 0beraufsicht eines
'l.lational Defence Counrcllr unterstellt. Dieser besteht
aus dem Prgnlennlnlster, dem Verteldlgungsminlster wrd
dem ganäß Artlkel ll9 vcrn König auf Vorschlag des
Premlermlnlsters zu ernennenden orberkomnandierenden.
Das oberste tcornarito iber dle könlgllch nepallschen
Streitkräfte liegt Jedoch weiterhln ln Händen des 

(

Könlgs. Dleser ist nach Artlkel l2o auch bei der
Ernennung bon Botschaftern lnd Gesandten an kelnerlel
Vorschläge md Enpfehlungen gebunderl.

Fazit - edreulic{r dmkratisch
Als Fazlt bleibt zu sagen, daß dle neue Verfassung in
threr Gesanthelt erfreullch @mokratisch ausgefallen
ist. Genessen an dem kurzen Zeitraun, welcher der
Verfassungskcnnisslm zur Verfügung stand und der
hohen Zahl der Eingaben und Elpfehlungen, welche
auszuwerten tnd zu beriict<sichtigen ü,aren, kann man
vorerstrzufrleden sein. fuf der Grundlage dleser Ver-
fassung kännen lahlen abgehalten werden lnd eine
demokratlsch gaählte Reglerung und ein demokratisch
gewähltes Parlanrent thre Arbelt aufnel-men. Zu den
Aufgaben des ersten gwählten Parlanentes nlrd auch
elne lJberarbeltrng md Ausfeilung etnlger Artlkel der
Verfassung gehören.

Es bleibt allerdings auch noch die Hoffnung, daß sich
die derzeitlge und dle zukünftlge Reglerung an Jene
Richtlinien und Grmdsätze der Reglerungspolltlk hal-
ten, die ihnen lm Teil 4 (Artlkel 24 bls 26) der neuen
Verfassung vorgegeben werden. Dlese dort vorgegebenen
Reglerungsprinzlplen lassen nämlich die den ibrlgen
Artikeln mancfmal innanohnenden hlndurechtllchen !taß-
stäbe außer acht. Sie verkörpern im Grunde alles, was

Parteien slnd rleder zugelassen. Hier Ganesh Mann Singh vsn 'Nepali congressr während selnes
DeutschlanÖesucis in Köln (Foto: l{alter Keller)

lm Vorfeld der Verfassungsausarbeltung an demokratl-
schen und tenschenrechtliehen Berückslchtigurgspmkten
vorggtragen uorden war. Lelder kann dle Einhaltmg der
Richtllnlen und llelsungen des Teils 4 der Verfassung
nlcht gerichtllch erzwungen werden (Artlkel 24 Abs.l).
Sle sol.len Jedoch grundlegend seln für dle Regierungs-
aktivitäten und sollen stuferneise d.rrch Gesetze Je
nach den Mltteln und llägllchkeiten des Landes reali-
siert werden (Artlkel 24 Abs. 2).

Ar.rch die Panchayat-Verfassung hatte in threm Tell 4
Rlchtlinlen für die Reglerungspotitlk festgelegt, dle
auf den ersten Bllck durchaus posltiv klangen; dennoch
sah dle blirkllchkeit ganz anders aus. Elnige Aspekte
dleser Richtllnien iurden ln die neue Verfas5r,ng iber-
ndrmen, lnsgesamt aber rlrken dle neuen Rlchtllnlen
des Artlkels 25 demokratlscher, klarer, reallstischer.
Es soll das grundlegende Zle] des Staates seln, die
l{ohlfahrtsbedlngungen auf der Grundlage @r prlnzlpien

einer offenen Gesellschaft zu verbessern, lndem eln ln
allen Aspekten des nationalen Lebens gerechtes System,
elnschlleßllch der sozialen, wlrtschaftllchen md
polltischen Aspekte, errichtet wird, rährend gleich-
zeitlg das Leben, das Eigentum und die Frelhelt der
Allgemelnhelt geschützt werden nüssen (Abs. l). Das
wlrtschaftllche Zlel des Staates soll dle ünfonru.ng
der natlonalen t{lrtschaft ln eln unabhänglges und
selbständlges System seln. Dabei soll dle Konzentra-
tion der vorhandenen Ressourcen und Mlttel in den
Händen elnes nur kleinen Teils der Gesellschaft ver-
mleden rerden. Vlelmehr soll elne gleicfmäßlge Vertei-
lung der nlrtschaftlichen Galnne auf @r Grundlage
sozlaler @rechtlgkelt errelcht rerden, indem Vor-
schrlften erlassen rerden, relche der rirtschaftllchen
Ausbeutung einer BevöIkerungsklasse oder von Indlvl-
duen vorbeugen, urd lndem nationale prlvate rnd öffent-
llche thternelmen gefördert rerden (Abs. 2). Das
sozlale ZieI soll es sein, auf der Grundlage von
Gerechtigkeit und tbral eln gesundes Sozlalleben zu
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entrlc*eln, indem alle Arten rlrtschaftllcl€r md

sozlaler thgleicffietten aus dern hlege gerär,rnt rer@n.

Dies sei nur mögllcfr dlrch dte Schaffing von flanmnle

unter den verschiedenen lGsten, St&rren, Religlonen'

Sprachen, Flautfarben rnd Bevölkerungsgruppen (Abs. ,).

Es soll die Flauptverantrortung des Staates seln' Be-
dirE[rrgen zum Genleßen der Fribhte der Dernokratle zu
schaffen. Dles geschleht d.rrch die gräBtmögllcie Be-
telligung des Volkes an der Reglerung des Landes durch
das Mittel elner Dezentrallslerung der Vemaltung. Die

allgemelne hlohlfahrt soll verbessert Berden durch Vor-
kehrr.rrgen zum Schutz tnd zur Dlrchsetzung der tbnschen-
rechte, rährend gleichzeltig Frleden und Ordnung in
Staate aufrechterhalten nerden (Abs. 4). Der Staat
soll ln selnen lnternatlonalen Beziehungen von dem
Ziel geleltet werden, die l{Ürde der Natlon auf der
internatlonalen Bühne zu verbessern, während glelch-

zeitlg die Souveränltät, Integrltät und thabhängigkelt
des Landes ganahrt ü,erden (Abs. 5).

ausggrcgenen Entnlckltng in den versctie&nen geogra-

phischen Reglonen des Landes vorgenmnen rlrd (Abs.

I). Der Staat soll elnerselts dle kulturelle Vlelfalt

des Landes erhaltenr andererselts aber auch elne

Polttlk zur Stärkmg der natlonalen Elnhelt betreiben'

lndem gesrrrde lnd herzllche sozlale Bezlehungen zli-

schen den dlversen Rellglonsgruppen' Kasten r.nd Klas-

sen, Volksgruppen und Sprachgruppen gefördert trerden

und auch Hilfe gelelstet rlrd zur Förderung von Spra-

che, Literatur, Schrlft, l(nst und Kultur aller.

Oer Staat soll eine fÜr die l'loblllsierung der natür-

lichen Ressourcen und Vermögenswerte des Landes geelg-

nete Potltik verfolgen' rclche geelgnet' brauchbar uncl

nützltch lm Interesse des Landes lst (Abs. l). Der

Staat soll dem Schutz der tlnrelt des Landes Vorrang

elnräumen und auch reltere Schäden aufgrund physlka-

llscher Entnicklungsaktlvltäten vermelden' lndem in

der allgemelnen öffentllchkelt das Betußtsein fÜr elne

saubere ttnnelt verbessert rird. Der Staat soll auch

Die Armee untersteht Jetzt der 6eraufslcht durch eln Natlonal Defence Councll (Foto: hlalter Keller)

Noch konkreter kllngen dle sehr ausfÜhrlichen Staats-
grundsätze, die ln Arttkel 26 festgelegt rerden. Der

Staat soll dennach elne Polttlk verfolgen' wel'che auf

dle Verbesserung des Lebensstandards der allgmlnen

öffentlichkeit ausgerlchtet lst. Dles soll durch die

Entwlcklung grundlegender Strukturen wle öffentllche

Bild.rng, Gesundheit, llohnram md Beschäfttgtng der

allgemeinen Uffentllchkelt aller Reglonen geschehen'

lndem eine glelcfmäBlge Vertellung @r Investltlton

der rlrtschaftlichen Ressourcen mit dem Zlel elrer
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besondere Vorkehrungen zum Schutz seltener Tler- und
Pflanzenarten, der l{älder und der Vegetatlon treffen
( A b s . 4 ) .

Der Staat soll mlttels der Vernlrkllchung von Landre-
fonrprograrnren die landnirtschaftliche Sltuatlon des
Landes auf der Grundlage der Prlnzlplen industrlellen
llachsturns entrickeln und Voraussetzr.ngen schaffen für
die wirtschaftllche Entnicklung der l'lehrhelt der all-
gemelnen Uffentlichkeit, dle von der Lanülirtschaft
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abhtlrptg lst. Dles soll dJrch I'taßnatmen gescheten,
nelctp elner Produkttvttätsstelgen ng lm lanörirt-
schaftllcten Sektor dlenlich sind (Abs. 5).

Der Staat soll eine Pollttk betrelben, relcln es der
Arbelterschaft, dle das nlrtschaftllcfre md sozlale
Rihkgrat des Landes ist, ernögllcht, ln zunetnendem
liaße am i'lanagernent der thternefnren betelllgt zu ü,er-
den. Dles soll durch einen errelterten Schutz ihrer
Rechte md Interessen geschehen, lnden thr Recht auf
Arbeit durch Beschäftigungsmögllchkelten geslchert
wlrd (Abs.  6) .

Der Staat soll elne Polltlk verfolgen, welche den
Frauen elne gräßtlr*igllche Beteillgung an der Aufgabe
der natlonalen Entricklung elnräurnt. Dies soll furch
besondere Vorkehrungen zu lhrer fusblldung, Gesundreit
und Beschäftlgrrng geschehen (Abs. 7).

Der Staat soll dle Verrirkllchung freier Bild.ngspro-
gr.ilme fortsetzen md auch dle Rechte md Interessen
der Klnder schützen, lndem er sle gegen fusbeutung
Jegllcher Art schützt (Abs. 8).

Der Staat soII in Hinslcht auf die Ausbildung, Gesund-
helt und soziale Slcherheit der llalsen, der hllflosen
Frauen, der Alten, der Behlnderten und der Errerbsun-
fählgen elne Politik betrelben, die threm Schutz r.nd
threm tlohle dlenlich ist (Abs. 9).

Der Staat soll elne Politik uärfotg"n, rclche hllft,
den Stanclard der rlrtschaftllch und sozlal rückständi-
gen Stäme md Vol.fsgruppen zu verbessern, indem
besondere Vorkehrungen zu threr Ausblld.ng, Gesunürelt
und Beschäftigrng getroffen rerden (Abs. fo).

Der Staat soll zum allgemeinen bfohle elne Polttlk be-
treiben, die der Entnlcklung von Ulbsenschaft r.rnd
Technologle Vorrang einrämt und auch Mlttel und Hege
zur Entricklung lokaler Technologlen ln angemessener
hleise beriicksichtlgt (Abs. ff).

Der Staat soll zm Znecke der natlonalen Entrlcklurg
notwendlge l,laßnafnren zur Anzlelung ausländlschen Kapi-
tals md ausländischer.Technologle ergrelfen, rährend
gleichzeltlg einheimlsche Investltitonen gefördert
ü,erden (fibs. f2).

Der Staat soll elne Poltttk verfolgen, relche Voraus-
setangen für elne Besc{rlemlgurg der ländllchen Ent-
rlcklmg schafft md dabet dte ldrlfahrt der tbfrrtrelt
der ländllehen Bevölkerung lm Auge behäft (Abs. ft).

Der Staat soll in Hlnslcht auf dle Schaffurg glelchen
Recüts für alle etne Polttlk verfolgen, relcfre bed[hf-
tlgen Personen frelen Rechtsbelstand für thre gesetz-
llche Vertretung entsprecfrend den @setzesbestirm,.rrgen
elnrär.mt (Abs. f4).

Die ausrärtlge Polltik l.lepals soll von @n Prlnziplen
der C'harta der Verelnten Natlonen, der Blockfrelhelt,
Panchsheel, internatlonaler @setze md der Beacfitrng
des lleltfrledens geleitet seln (Abs. f5).

Der Staat soll elne Polltlk verfolgen, dle d,.rch eln
ständlges Baühen zur Instltutlmallslerrng des frle-
dens ln l€pal durch lnternatlonale Anerkernng ausge-
zelchnet ist. Dles soll ü.rch kooperatlve Lnd freund-
schaftllche Bezlehmgen auf der Gnndlage der Glelch-
helt mlt den benaclüarten r.rrd allen anderen Ländem
der Er@ ln tlrtschaftllcfren, sozlalen rnd anderen
Berelcten gescfiehen (Abs. f6).

Sollte es der nepallschen Reglenng auch rur annähernd
gellngen, nach diesen Grr.rrdsätzen zu han@In, rürde
lbpal fast zu elnem ldealstaat. Slcherllch hat llepef
heute ln all dlesen angesprochenen Berelcfien einen
enornen l,lact*rolbedarf, doch blelbt zu befürcfiten, dag
ob der FüIle der Vorsätze das melste nur Stibkrerk
bletbt. A.tch nach der ersten nepallschen Revolutlon
hatte man slch ln der l.bergangsverfass.ng von I95l
schon elrml hoehstehende Ziele gesetzt, die tmertralb
kurzer Zelt reallslert rerden sollten. llan sctrelterte
nicfrt zuletzt an @n traditionellen Kräften md der
ünrnacht des Volkes und selner Vertreter. l-leute stehen
die Dlnge aeifelsdnre dhsttger; noch nle hät das
nepallsche Volk slch in elner @rart mächtlgen Posi-
tlon befunden. urmlßverständllch hat man dern Palast
und den @n thn stützenden konservatlven Krelsen ibcht-
schranken auferlegt. Es bleibt zu hoffen, daß das Land
von dlesem elrmal eingeschlagen€n Heg nlcht rehr ab-
relcfrt. Es rlrd Jedoch noch eln rclter tfeg seln, bls
auch dle beson@rs benachtelllgten BevöIkenngsgruppen
die Früchte der aeiten nepallschen Revolutlon genles-
sen können. Karl-l.lelnz Krärcr
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